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Herr Mohring, Hochmut kommt vor dem Fall. Genau, das gilt für uns alle. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin, Herr Bergner hat hier 
formuliert, dass er das Verhalten von CDU und SPD nicht verstehen kann, den 
Gesetzentwurf nicht zumindest in den Ausschüssen zu beraten. Ich kann das verstehen, 
warum CDU und SPD so handeln. Da ist zunächst inhaltlich intellektuelle Überforderung 
gekoppelt mit politischer Verweigerung, sich dem Problem dieses Staates zuzuwenden. 
Das ist die Ursache. Das haben wir erlebt, als die CDU zehn Jahre in absoluter Mehrheit 
hier regiert hat, da hat die SPD das immer angemahnt und dann haben die Genossinnen 
und Genossen der SPD wieder gekämpft bis zum Umfallen und jetzt machen sie das 
„Gemunkel“ von der CDU eben mit. So ist eben das Leben, meine sehr geehrten Damen 
und Herren. 

Ich kann den Frust der FDP verstehen. Wir verstehen es auch nicht, dass über so eine 
Frage nicht im Ausschuss ganz sachlich und emotionslos diskutiert werden kann, denn 
über Entbürokratisierung wird bereits solange diskutiert, solange es Bürokratie gibt. Das ist 
ein dauernder Prozess und wir befinden uns hier immer in einem Spannungsfeld zwischen 
der Erwartungshaltung von Menschen an den Staat einerseits und erwarten andererseits, 
dass sich der Staat möglichst nur noch auf Kernkompetenzen zurückzieht. Das hier im 
Plenum im Einzelnen zu diskutieren, muss zu einer Überforderung aller Beteiligten führen, 
auch der Zuhörerinnen und Zuhörer. Deshalb unterstützen wir ausdrücklich den Antrag der 
FDP, den Gesetzentwurf erneut an die Ausschüsse zu überweisen und dort dann in der 
gebotenen Art und Weise zu beraten. 

Auch wir haben viele Fragen zum Gesetzentwurf der FDP. Das ist aber nichts 
Außergewöhnliches, weil der Gesetzentwurf natürlich nur einen sehr abstrakten Rahmen 
vorschreibt und die Ausgestaltung natürlich viele Interpretationen zulässt, ich hatte dazu 
bereits in der ersten Lesung hier gesprochen. Wir befürchten beispielsweise, dass ein Teil 
oder eine Zielrichtung des Gesetzentwurfs der FDP darin besteht, im Rahmen der 
Verfahrensbeschleunigung auch die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern und der 
Öffentlichkeit einzuschränken. Das würden wir für bedenklich halten. Die Vertreter der FDP 
haben dem widersprochen, das wäre nicht Ziel ihres Gesetzentwurfs. Andererseits, Herr 
Bergner, haben gerade Sie bei der Einbringung des Gesetzesentwurfes in der ersten 
Lesung formuliert, da darf ich, Frau Präsidentin, aus dem Protokoll der Sitzung vom 
22. März zitieren, es geht Ihnen zum Beispiel „um wirtschaftliche Entwicklungen besser zu 
fördern, Existenzgründungen zu erleichtern und Verwaltungsverfahren zu beschleunigen.“

Klar, da müssen Sie zunächst erst einmal unsere Bedenken zur Kenntnis nehmen, aber 
wir sind natürlich auch gerne bereit, uns hier vom Gegenteil überzeugen zu lassen. 
Sie haben ein Gesetz angesprochen, das auf viel Kritik stößt - das ist das Vergabegesetz. 
Jeder, der kommunalpolitisch aktiv ist, weiß, wie kompliziert das ist und dass sich viele 
Kommunen wünschen würden, auch im Rahmen der Regionalisierung und der Förderung 



von regionalen Unternehmen und Wirtschaftskreisläufen, dort vereinfachte 
Vergabebedingungen realisieren zu können. Wir wissen, wir sind da nicht allein Herr des 
Verfahrens, sondern die Europäische Union macht da Vorgaben, allerdings auch erst ab 
bestimmten Schwellenwerten. Viele Kommunen entwickeln durchaus Kreativität, um diese 
Schwellenwerte zu unterlaufen. Das findet unsere Unterstützung. Ich bitte nur zu 
bedenken, es kommen auch immer wieder Forderungen von den Industrie- und 
Handelskammern und den Handwerkskammern in Thüringen, die natürlich einerseits eine 
Entbürokratisierung dort fordern, andererseits auch Rechtssicherheit haben wollen, was 
die Vergabe von öffentlichen Aufträgen angeht, also Transparenz und Nachprüfbarkeit 
wollen, um faire Wettbewerbsbedingungen dort zu sichern. Auch das ist eine Sache, wo 
wir immer im Detail diskutieren müssen. Es gibt in Thüringen die Thüringer 
Mittelstandsförderrichtlinie, die so einen kleinen Einstieg in diese Entbürokratisierung 
darstellt. Da müssen wir weiter dranbleiben und versuchen, mit allen Beteiligten dann 
einen Kompromiss zu finden, der, wie gesagt, sowohl rechtssicher ist, Transparenz schafft 
als auch dann den Kommunen den Spielraum gibt, insbesondere über die Vergabe auch 
regionale Wirtschaft zu fördern. 

Die Bauordnung haben Sie angesprochen. Da sind wir als LINKE davon überzeugt, dass 
war ein mutiger Schritt, die Thüringer Bauordnung so zu novellieren, dass eine Vielzahl 
von Baugenehmigungsverfahren entweder vereinfacht wurde oder ganz aus der 
Genehmigung herausgekommen sind. Wir müssen allerdings zur Kenntnis nehmen, dass 
die nachbarschaftlichen Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesen Bauvorhaben jetzt 
zugenommen haben, und zwar jetzt im Nachhinein, und sich viele deswegen, zumal wir 
die Beteiligung der Nachbarn im früheren Baugenehmigungsverfahren wieder wünschen, 
einfach um die Konfliktfelder auszuräumen. Eine Vielzahl dieser Konfliktfelder resultieren 
aus Informationsdefiziten, weil die Nachbarn jetzt gar nicht mehr einbezogen werden. 
Irgendwann beginnt jemand zu bauen und dann fühlen sich manche in ihren Rechten als 
Grundstücksnachbar beeinträchtigt. Also auch dort müssen wir aufgrund der Erfahrungen 
noch einmal darüber nachdenken, ob alle Regelungen, die jetzt in der Thüringer 
Bauordnung da sind, tatsächlich praxisnah sind und insbesondere auch die Rechte der 
Nachbarn sichert. 

Ein weiteres Stichwort haben Sie gegeben - den Denkmalschutz. Es ist Realität beim 
Denkmalschutz, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass die wirtschaftliche 
Verwertung von denkmalgeschützten Immobilien im Vordergrund steht. Das kann natürlich 
nicht sein, weil da geht es um Baudenkmäler. Von daher, beim Denkmalschutz wünschen 
wir uns eigentlich eine Verschärfung im Interesse, dass denkmalgeschützte Ensembles 
und Gebäude erhalten bleiben und nicht ausschließlich der wirtschaftlichen Verwertung 
unterworfen werden.

Präsidentin Diezel: 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Barth?

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE: 

Sehr gern.

Präsidentin Diezel: 



Bitte, Herr Abgeordneter.

Abgeordneter Barth, FDP: 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Kollege Kuschel, ich will gleich zu Ihrer Rede fragen, 
ich will nur fragen, ob Sie mir zustimmen würden - es sind zwei Fragen -, dass für die 
Materie, über die wir reden, seitens der Landesregierung vermutlich das Innen- und 
vielleicht das Justizministerium zuständig ist, vermutlich aber das Innenministerium und es 
deswegen sehr unerfreulich ist, dass kein Vertreter dieses Ministeriums sich im Haus 
befindet. 

(Beifall FDP)

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE: 

Sie hatten noch eine Frage. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Es zeugt von hoher 
Respektlosigkeit, wenn hier eine Fraktion einen Gesetzentwurf einbringt und große Teile 
der Landesregierung durch Abwesenheit glänzen.

(Beifall FDP)

Aber das ist nur die Fortsetzung dessen, was hier die Koalition vorlebt. Sie bietet ja auch 
nicht den entsprechenden Respekt, weil es gehört eigentlich zum Respekt, also auch 
Gesetzentwürfe, die man inhaltlich überhaupt nicht mitträgt, aber trotzdem, wo sich 
Fraktionen Arbeit gemacht haben, dass sie zumindest in den Ausschüssen beraten 
werden. Aber das ist ein Zustand, da müssen Bürgerinnen und Bürger einmal eine 
Entscheidung treffen. Das können sie nur am Wahltag. Das ist klar. 
(Zwischenruf Abg. Mohring, CDU: Das hat man ja an Ihrem Ergebnis gesehen.)
Klar, da macht man Angebote und da kann man auch ein ernüchterndes und 
enttäuschendes Ergebnis erreichen. Davon bin ich auch persönlich nicht befreit. Das ist 
richtig, Herr Mohring. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr von der Krone hat hier für die CDU 
versucht, sich mit dem Gesetzentwurf auseinanderzusetzen und ist dann auf zwei 
Bereiche ausgewichen, zu denen ich kurz etwas sagen möchte. 
Zu den Kosten: Da teile ich durchaus zunächst die Feststellung, die Herr von der Krone 
hier getroffen hat, dass man die Kosten nicht abschätzen kann. Aber das ist eben bei 
Entbürokratisierungsmaßnahmen fast immer so, dass sie zunächst sogar etwas mehr 
Geld kosten. Weil man natürlich experimentieren, ausprobieren muss, da wird es Irrtümer 
geben, aber die Alternative wäre ja, alles so belassen wie es ist. Das wäre Stillstand.

(Beifall FDP)

Von daher sage ich, gehen wir nie davon aus, dass an erster Stelle sofort spürbar eine 
Kostenentlastung eintritt, sondern es geht in erster Linie darum, Interessen von 
Bürgerinnen und Bürgern stärker in den Fokus zu rücken. Dann werden sich auch 
entsprechende Kostenentlastungen mittel- und langfristig einstellen. Davon bin ich 
persönlich überzeugt. Insofern ist der Verweis auf die Kosten letztlich ein Argument, das 
natürlich jede weitere Diskussion völlig blockiert, wenn man ausschließlich auf diese 
Kostenfrage abstellt. Es bleibt bei der Zielstellung, dass natürlich Entbürokratisierung auch 



- ich sage es noch einmal - mittel- und langfristig zu Kostenreduzierungen führen muss. 
Aber in erster Linie geht es ja um das Verhältnis zwischen Staat, Bürgerinnen und Bürger, 
das Verhältnis zwischen Kommunen und Genehmigungsbehörden und dergleichen. Da 
müssen wir einmal ehrlich sein, die so genannten Demokratiekosten oder 
Transaktionskosten zwischen Bürgern und Gemeinden sind nun nicht das eigentliche 
Problem unserer Finanzverfassung, sondern da haben wir ganz andere Probleme und 
Herausforderungen. 

Eine weitere Sache - Herr von der Krone, das wird Sie auch etwas überraschen, da 
stimmen wir Ihnen zu und sprechen Ihnen auch Mut zu, diesen Weg fortzusetzen - ist die 
Diskussion über kommunale Gemeinschaftsarbeit, allerdings nicht als Alternative zu einer 
Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform, die ist trotzdem erforderlich, aber wir 
brauchen tatsächlich auch eine Diskussion über die Fortentwicklung der Strukturen 
kommunaler Gemeinschaftsarbeit als Ergänzung zu Funktional-, Verwaltungs- und 
Gebietsreform. Da müssen wir zunächst zur Kenntnis nehmen, dass die jetzigen 
Instrumente der kommunalen Zusammenarbeit eher von Intransparenz und von 
Tendenzen der Entdemokratisierung gekennzeichnet sind. Bitte genau zuhören, 
Tendenzen der Entdemokratisierung, damit sage ich nicht, dass es entdemokratisierter 
Raum ist, aber man hat bei manchen Zweckverbänden durchaus das Gefühl, dass sie 
sehr weit weg von den Problemlagen von Bürgerinnen und Bürgern sind. Diskutieren Sie 
das in der CDU weiter. In uns finden Sie dort einen kritischen und konstruktiven 
Diskussionspartner. Das hat aber wenig mit diesem Gesetzentwurf hier zu tun, das ist eine 
andere Baustelle. Ich bin mir sicher, dass wir in naher Zukunft auch über diese Fragen der 
kommunalen Gemeinschaftsarbeit nochmals hier an dieser Stelle zu diskutieren haben. 
Abschließend noch einmal: Es stellen sich uns viele Fragen zu dem Gesetzentwurf. Die 
möchten wir gern mit dem Einreicher im Ausschuss sachlich diskutieren, deshalb unsere 
Unterstützung der nochmaligen Überweisung an die Ausschüsse. Danke. 

(Beifall DIE LINKE)


